
Allgemeine Geschäftsbedingungen der RheiNet GmbH für Geschäftskunden (AGB)  
gültig ab 1. Dezember 2021
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§ 1  Geltungsbereich

1) Die RheiNet GmbH, Hafenbahn 10, 48431 Rheine, Telefon: 
05971/450, rheinet@swrheine.de, (im folgenden „Rhei-
Net“ genannt) erbringt ihre angebotenen Leistungen (auch 
als „Dienste“ bezeichnet) ausschließlich auf der Grundlage 
des jeweiligen Vertrages, der nachfolgenden Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen (nachfolgend und in den Ergänzen-
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen jeweils als „AGB“ 
bezeichnet) und der für einzelne Dienste anzuwendenden  
Ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Preis- 
listen, sowie – soweit anwendbar – den Bestimmungen des 
Telekommunikationsgesetzes (TKG) und den aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen, die der Vertrags-
partner (Kunde) durch Erteilung des Auftrages oder Inan-
spruchnahme des Dienstes anerkennt. Diese AGB finden auch 
auf mit der Leistungserbringung in Zusammenhang stehen-
de Auskünfte, Beratungen, sowie die Beseitigung von Stö-
rungen Anwendung. 

2) Soweit die jeweils Ergänzenden Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen abweichende Regelungen gegenüber diesen 
AGB enthalten, haben die Ergänzenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen vorrangige Geltung. 

3) Sofern Regelungen in diesen AGB für Kleinunternehmen 
gelten, sind hierunter Klein- und Kleinst-Unternehmen  
sowie Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht zu ver-
stehen. Kleinstunternehmen sind solche Unternehmen, die 
mindestens zwei der drei nachstehenden Merkmale nicht 
überschreiten: 350.000 Euro Bilanzsumme; 700.000 Euro Um-
satzerlöse in den zwölf Monaten vor dem Abschlussstichtag 
und im Jahresdurchschnitt zehn Arbeitnehmer. Kleine Unter-
nehmen sind solche, die mindestens zwei der drei nachste-
henden Merkmale nicht überschreiten: 6.000.000 Euro Bilanz-
summe; 12.000.000 Euro Umsatzerlöse in den zwölf Monaten 
vor dem Abschlussstichtag und im Jahresdurchschnitt fünf-
zig Arbeitnehmer. 

4) Diese AGB gelten ausschließlich für Unternehmer i.S.d. 
§ 14 BGB, d.h. für natürliche oder juristische Personen oder 
rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

5) Der Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen des Kunden wird widersprochen.

§ 2  Vertragsabschluss 

1) Alle Angebote von RheiNet sind unverbindlich und frei-
bleibend.

2) Der Vertrag zwischen RheiNet und dem Kunden kommt 
durch einen schriftlichen, telefonischen oder elektronischen 
Auftrag des Kunden (Angebot) und der anschließenden Auf-
tragsbestätigung in Textform durch RheiNet (Annahme), oder 
durch Einzelvertrag zustande. Der Kunde ist vier (4) Wochen 
an seinen Auftrag gebunden, da RheiNet zunächst die Ver-
tragsvoraussetzungen, insbesondere die technische Verfüg-
barkeit der Leistung, prüfen muss. 

3) Der Vertrag kommt auch zustande, wenn RheiNet mit der 
Erbringung der bestellten Leistung beginnt, beispielsweise 
durch die Freischaltung der beauftragten Telekommunika- 
tionsdienste.

4) RheiNet kann den Vertragsschluss von der Vorlage des 
Mietvertrages und/oder eines Handelsregister-/Gewerbe- 
registerauszug abhängig machen. 

5) RheiNet kann die Annahme eines Auftrags ganz oder 
teilweise verweigern. Dies gilt insbesondere dann, wenn be-
gründete Zweifel an der Bonität des Kunden bestehen.

6) RheiNet ist berechtigt, einen Vertragsabschluss von der 
Zahlung eines Baukostenzuschusses abhängig zu machen. 

7) Soweit RheiNet sich zur Erbringung ihrer Dienste Dritter 
bedient, werden diese nicht Vertragspartner des Kunden.

8) Werden die Dienste auf Basis des FTTx-Glasfasernetzes 
der RheiNet erbracht, so ist ein Hausanschluss sowie eine 
den technischen Anforderungen der Dienste entsprechende 
Hausverkabelung (Verkabelung vom Übergabepunkt bis zur 
Anschlussdose) Voraussetzung für die Leistungserbringung 
der RheiNet. RheiNet behält sich daher vor, Anschlussanträge 
abzulehnen, wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben 
sind.

9) Sowohl für den Hausanschluss als auch für eine ggf. 
notwendige Hausinstallation hat der Kunde die Genehmi-
gung des Grundstückseigentümers oder eines anderen dies-
bezüglichen Rechteinhabers einzuholen. Für Kunden, die 
Grundstückseigentümer sind, gelten ergänzend die Ergän-
zenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen „Hausverkabe-
lung-AGB“.

10) RheiNet kann den Vertragsschluss vom Abschluss eines 
Gestattungsvertrages zur Nutzung des Grundstücks abhängig 
machen, der die RheiNet berechtigt, auf dem Grundstück so-
wie an und in den darauf befindlichen Gebäuden alle die Vor-
richtungen anzubringen und zu nutzen, die erforderlich sind, 
um Zugänge zu ihrem öffentlichen Telekommunikationsnetz 

auf dem betreffenden oder einem benachbarten Grundstück 
und in den darauf befindlichen Gebäuden einzurichten, zu 
prüfen und instand zu halten.  

11) Werden Dienste aufgrund sonstiger fehlender Mitwir-
kung des Hauseigentümers oder eines anderen Rechtein-
habers nicht innerhalb von zwölf (12) Monaten nach Unter-
zeichnung des Vertrages bereitgestellt, ist jede Partei be-
rechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, RheiNet allerdings nur 
nach schriftlicher Mahnung gegenüber dem Kunden mit einer  
angemessenen Fristsetzung von mindestens 14 (vierzehn)  
Tagen.

§ 3  Änderungen von AGB und Leistungen 

1) RheiNet kann den Vertrag mit dem Kunden und diese 
AGB einschließlich der Leistungs- und Entgeltbestimmungen 
(nachfolgend insgesamt als „vertragliche Vereinbarungen“ 
bezeichnet) nach den nachfolgenden Bestimmungen ändern. 

2) RheiNet kann die vertraglichen Vereinbarungen insbe-
sondere ändern, wenn die für die Erbringung der Dienstleis-
tungen maßgeblichen gesetzlichen Normen, insbesonde-
re, aber nicht abschließend das Telekommunikationsgesetz 
(TKG) und die auf ihm basierenden Verordnungen, sich derart 
ändern, dass eine Anpassung der vertraglichen Vereinbarun-
gen notwendig wird. 

3) Darüber hinaus kann RheiNet die vertraglichen Verein-
barungen ändern, sofern dies in technischer oder kalkulatori-
scher Sicht aufgrund von Änderungen der Marktverhältnisse, 
die bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar waren, und deren 
Nichtberücksichtigung die Ausgewogenheit des Vertragsver-
hältnisses merklich stören würde, erforderlich wird. Entgelte 
können nur zum Ausgleich gestiegener Kosten erhöht wer-
den, die dadurch entstehen, dass Dritte, von denen RheiNet 
zur Erbringung ihrer vertraglichen Leistungen an den Kun-
den notwendige Vorleistungen bezieht – z.B. für Netzzugänge, 
für die Netzzusammenschaltung oder für Dienste anderer An-
bieter, zu denen RheiNet dem Kunden Zugang gewährt –, die 
Entgelte für diese Vorleistungen erhöhen. Eine Änderung  
erfolgt nur, wenn dadurch wesentliche Regelungen des Ver-
tragsverhältnisses (insbesondere Art und Umfang der Leis-
tungen, Laufzeit, Kündigungsfristen) nicht berührt werden. 
RheiNet wird nur die Änderungen ausgleichen, ohne einen 
weiteren Vorteil zu erlangen. RheiNet wird Kostensenkungen 
in gleichem Umfang und nach gleichen Maßstäben an die 
Kunden weitergeben wie Kostensteigerungen (Äquivalenz). 
Steigerungen bei einer Kostenart werden nur in dem Umfang 
für eine Preiserhöhung herangezogen, in dem kein Ausgleich 
durch etwaig rückläufige Kosten in anderen Bereichen erfolgt.

4) Alle Änderungen werden dem Kunden schriftlich oder in 
Textform mitgeteilt. Die einzelnen Änderungen werden dem 
Kunden in der Mitteilung einzeln zur Kenntnis gebracht und 
treten, soweit nicht ausdrücklich ein späterer Zeitpunkt be-
stimmt ist, sechs (6) Wochen nach der Mitteilung in Kraft. Der 
Kunde kann den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist kündigen, es sei denn, die Änderungen sind ausschließ-
lich zum Vorteil des Kunden, sind rein administrativer Art 
und haben keine negativen Auswirkungen auf den Kunden 
oder sind unmittelbar durch Recht der Europäischen Union 
oder innerstaatlich geltendes Recht vorgeschrieben. Die Kün-
digung kann innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt 
erklärt werden, in dem dem Kunden die Mitteilung über die 
Vertragsänderung zugeht; der Vertrag kann durch die Kündi-
gung frühestens zu dem Zeitpunkt beendet werden, zu dem 
die Vertragsänderung wirksam werden soll.

§ 4  Leistungsumfang

1) RheiNet ermöglicht dem Kunden den Zugang zu ihrer 
bestehenden Telekommunikationsinfrastruktur und der Nut-
zung ihrer Dienste. Art und Umfang der vertraglichen Leis-
tungen ergeben sich jeweils aus dem Vertrag und den jewei-
ligen Leistungsbeschreibungen einschließlich der AGB und 
den einschlägigen Ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen.

2) Informationen zu den Hauptmerkmalen des bereitge-
stellten Telekommunikationsdienstes einschließlich Mindest-
niveau der Dienstqualität, zu den Preisen, der Vertragslaufzeit 
und den Bedingungen für ein Verlängerung und Kündigung 
des Vertrages einschließlich Anbieterwechsel finden sich im 
Auftragsformular für das jeweilige Produkt. Über die in den 
Auftragsformularen angegeben Parameter der Dienstquali-
tät hinaus haben die Leistungen von RheiNet kein Mindest-
niveau.

3) Die Leistungsverpflichtung von RheiNet gilt vorbehalt-
lich richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung mit Vor-
leistungen, soweit RheiNet mit der erforderlichen Sorgfalt 
ein kongruentes Deckungsgeschäft geschlossen hat und die 
nicht richtige oder nicht rechtzeitige Leistung nicht auf einem 
Verschulden von RheiNet beruht. Als Vorleistungen im Sinne 
dieses Absatzes gelten sämtliche benötigten Hardware- und 
Softwareeinrichtungen, -installationen, Verbindungs-, Ver-

mittlungs-, Transport- und Terminierungsleistungen, Netz-
werkinfrastrukturen oder sonstige technische Leistungen 
Dritter, z.B. Rundfunksignale (Satellitensignale).

4) RheiNet setzt geeignete, aktueller Technik entsprechende 
Verfahren zur Messung und Kontrolle des Datenverkehrs ein, 
um eine Kapazitätsauslastung oder Überlastung einer Netz-
verbindung zu vermeiden. Auswirkungen dieser Verfahren 
auf die vertraglich vereinbarte Dienste Qualität, Privatsphäre 
der Endnutzer und Datenschutz bestehen nicht. Dies gilt auch, 
sofern RheiNet Verkehrsmanagementmaßnahmen durch-
führt.

5) RheiNet erbringt ihre Leistungen entsprechend den ge-
setzlichen Vorgaben für Sicherheit und technische Schutz-
maßnahmen. Ein der Bundesnetzagentur vorgelegtes und 
nicht beanstandetes Sicherheitskonzept enthält die getrof-
fenen Schutzmaßnahmen. Sicherheits- oder Integritätsver-
letzungen können auf Grund der eingesetzten technischen 
Schutzmaßnahmen frühzeitig erkannt und behoben werden. 
Zum Erkennen von Sicherheitsvorfällen, -bedrohungen oder 
etwaigen Sicherheitslücken sind aktuelle technische und or-
ganisatorische Maßnahmen im Einsatz.

§ 5  Hardware-Überlassung

1) Das öffentliche Telekommunikationsnetz der RheiNet 
endet gegenüber dem Kunden am passiven Netzabschluss-
punkt. Kundenseitige Schnittstellen sind der Funktionsherr-
schaft des Kunden zugewiesen. Daher kann der Kunde wäh-
len, welche Telekommunikationsendeinrichtungen (Router, 
Modem) hinter dem passiven Netzabschlusspunkt ange-
schlossen werden. RheiNet ist jedoch frei, das Übertragungs-
verfahren dem technischen Fortschritt anzupassen.

2) RheiNet kann dem Kunden Telekommunikationsendein-
richtungen im Rahmen des Vertragsverhältnisses zur Verfü-
gung stellen, der Kunde ist in diesem Fall aber frei, diese nicht 
anzuschließen und zu nutzen, sondern stattdessen eigene Tele- 
kommunikationsendeinrichtungen.

3) Schließt der Kunde eigene Telekommunikationsendein-
richtungen an das öffentliche Telekommunikationsnetz der 
RheiNet an, so 

 (a)  darf er nur solche Endeinrichtungen anschließen, die 
gesetzlichen Vorgaben entsprechen,

 (b)  hat er alle ihm zumutbaren geeigneten Vorkehrungen 
zu treffen, um eine von ihm nicht gebilligte Nutzung 
seines Anschlusses zu verhindern,

 (c)   haftet er für alle Schäden, die RheiNet aus dem 
Anschluss einer nicht den vorstehenden Vorga-
ben entsprechenden Endeinrichtung entstehen, 
sowie für Schäden, die RheiNet dadurch entste-
hen, dass der Kunde die Endeinrichtung nicht in 
ordnungsgemäßem Zustand und auf dem jeweils  
aktuellen Stand der Technik gehalten hat und/oder 
nicht alle vom Hersteller angebotenen Updates in-
stalliert hat,

 (d)  hat er gegenüber RheiNet keinen Anspruch auf Ser-
vice oder Support in Bezug auf die angeschlossene, 
eigene Endeinrichtung.

4) In den Fällen, in denen der Kunde über den Zugang zum 
öffentlichen Telekommunikationsnetz der RheiNet hinaus 
von RheiNet gemanagte Dienste oder Systeme (beispielswei-
se „gemanagte“ Router) in Anspruch nimmt, hat der Kun-
de die von RheiNet zur Erfüllung ihrer diesbezüglichen Ver-
tragspflichten dem Kunden zur Verfügung gestellte Telekom-
munikationsendeinrichtung zu nutzen und RheiNet jederzeit 
sowohl den physikalischen Zutritt als auch den Online-Zu-
griff (Remote Access) gewähren, um RheiNet die Vertrags-
erfüllung und/ oder den Service zu ermöglichen. RheiNet 
wird den Kunden rechtzeitig darüber unterrichten, soweit ein  
solcher Zutritt oder Online-Zugang zu den Systemen des  
Kunden nötig wird.

5) Um Endeinrichtungen seiner Wahl anzuschließen, benö-
tigt der Kunde entsprechende Zugangsdaten. Diese Zugangs-
daten werden dem Kunden in Textform kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt. Der Kunde ist verpflichtet, diese Zugangsdaten 
geheim zu halten und vor unberechtigtem Zugriff zu schüt-
zen. Er ist verpflichtet, der RheiNet unverzüglich in Textform 
den Verlust der Zugangsdaten oder den begründeten Ver-
dacht des unberechtigten Zugriffs auf die Zugangsdaten mit-
zuteilen. Der Kunde haftet für die Folgen einer unberechtigten 
Verwendung oder des Verlustes der Zugangsdaten in vollem 
Umfang und unbegrenzt.

6) Der Kunde ist verpflichtet, RheiNet über sämtliche  
Beeinträchtigungen ihres Eigentumsrechts an der über- 
lassenen Hardware bspw. durch Pfändung, Beschädigung 
oder Verlust unverzüglich zu informieren. Im Falle einer  
telefonischen Information hat der Kunde diese unverzüglich 
in Textform nachzuholen. 

7) Nach Beendigung des Vertrages ist der Kunde verpflich-
tet, überlassene Hardware, einschließlich der ausgehändig-
ten Kabel und sonstigem Zubehör innerhalb einer Woche an 
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die RheiNet zurückzugeben oder auf Verlangen zur Abholung 
bereitzustellen. Kommt der Kunde seiner Verpflichtung nach 
Satz 1 nicht nach, so wird RheiNet dem Kunden diese Hard-
ware einschließlich des genannten Zubehörs entsprechend 
den Regelungen in Abs. 11 berechnen, wobei der zu zahlende 
Betrag nicht höher ist als die Restentgelte, die noch für Leis-
tungen der RheiNet angefallen wären, wenn der Vertrag nicht 
vorzeitig gekündigt worden wäre.

8) Der Kunde ist nicht berechtigt, Verbindungen, die nicht 
über Steckverbindungen realisiert sind, zu lösen; insbesonde-
re ist es ihm untersagt, Kabel durchzuschneiden. Der Kunde 
ist der RheiNet zum Ersatz des aus einem Verstoß hiergegen 
resultierenden Schadens verpflichtet.

9) Die von der RheiNet beim Kunden für die Bereitstel-
lung der Leistung installierten und überlassenen Einrichtun-
gen, Geräte (Hardware), Software und Unterlagen bleiben  
Eigentum der RheiNet, soweit kein Eigentumsübergang  
gesondert vereinbart wird. Die überlassenen Einrichtungen 
dürfen keinem Dritten dauerhaft überlassen werden und nur 
an den vereinbarten Standorten zu dem vertraglich vereinbar-
ten Zweck genutzt werden. Der Kunde ist verpflichtet, die in-
stallierten Einrichtungen pfleglich zu behandeln und vor dem 
unbefugten Zugriff und Eingriff durch Dritte zu schützen. 

Diese Service- und Technikeinrichtungen werden nur zu  
einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden 
verbunden, sie sind lediglich Scheinbestandteil des Grund-
stücks gem. § 95 BGB. Die RheiNet ist berechtigt, verlegte 
Leitungen und Bestandteile (insbesondere Installationsmate-
rial) im Grundstück zu belassen oder auf eigene Kosten zu-
rückzubauen.

10) Der Kunde wird sicherstellen, dass RheiNet bei Been-
digung des Vertrages sämtliche Service- und Technikein-
richtungen abbauen und abholen kann, sofern dem nicht 
schutzwürdige Interessen Dritter entgegenstehen.

11) Der Kunde haftet für alle von ihm zu vertretenden Schä-
den und Eigentumsrechtsbeeinträchtigungen an der überlas-
senen Hardware oder deren Verlust zum Netto-Neuwert. Bei 
einer Nutzung dieser Geräte von mehr als einem Jahr wer-
den pro abgelaufenem Vertragsjahr 15% des Netto-Neuwer-
tes zu Gunsten des Kunden auf die Entschädigungssumme 
angerechnet. Dem Kunden bleibt vorbehalten, nachzuweisen, 
dass RheiNet kein oder ein geringerer Schaden entstanden 
ist; RheiNet bleibt es unbenommen, nachzuweisen, dass ihr 
ein höherer Schaden entstanden ist. 

§ 6  Termine und Fristen

1) Termine und Fristen für den Beginn der Dienste (Bereit-
stellung) ergeben sich aus der jeweiligen einzelvertraglichen 
Vereinbarung und sind nur verbindlich, wenn RheiNet diese 
ausdrücklich schriftlich bestätigt hat und der Kunde rechtzeitig 
alle in seinem Einflussbereich liegenden Voraussetzungen zur 
Ausführung der Dienste durch RheiNet geschaffen hat und 
alle ihm obliegenden Mitwirkungshandlungen durchgeführt 
hat, so dass RheiNet den betroffenen Dienst zum angegebe-
nen Zeitpunkt erbringen kann.

2) Gerät RheiNet in Leistungsverzug, ist der Kunde nach 
Mahnung in Textform und nach Ablauf einer von ihm ge-
setzten angemessen Nachfrist von mindestens vierzehn (14)  
Tagen zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

3) Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des 
Einflussbereiches von RheiNet liegende und von RheiNet 
nicht zu vertretende Ereignisse – hierzu gehören höhere  
Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen, Streik, Aussperrung, Maß-
nahmen von Regierungen, Behörden und Flughafenbetreiber- 
gesellschaften, der Ausfall von Kommunikationsnetzen und 
Gateways anderer Betreiber, Störungen im Bereich der Diens-
te eines Leitungscarriers usw., auch wenn sie bei Lieferan-
ten oder Unterauftragnehmern von RheiNet oder deren Un-
terlieferanten, Unterauftragnehmern bzw. bei den von Rhei-
Net autorisierten Betreibern von Subknotenrechnern (POP`s) 
eintreten – entbinden RheiNet für ihre Dauer von der Pflicht 
zur rechtzeitigen Leistung. Sie berechtigen RheiNet, die Leis-
tung um die Dauer der Behinderung, zuzüglich einer ange-
messenen Anlaufzeit, auszusetzen. Ist das Ende der Störung 
nicht absehbar oder dauert sie länger als zehn (10) Tage, ist 
jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten bzw. ihn 
außerordentlich zu kündigen; eventuell im Voraus entrichte-
te Entgelte werden rückvergütet.

§ 7  Entgelte / Zahlungsbedingungen / Zahlungsverzug 

1) Die vom Kunden an die RheiNet für die vertraglichen 
Leistungen zu zahlenden Entgelten ergeben sich aus der je-
weils gültigen Preisliste der RheiNet bzw. den geschlossenen 
Verträgen. Aktuelle Informationen über alle anwendbaren 
Preise und Tarife von RheiNet und Wartungsentgelte können 
in den Geschäftsräumen der RheiNet am unter § 1 Abs. 1 an-
gegebenen Ort während der Geschäftszeiten abgeholt sowie 
unter www.stadtwerke-rheine.de heruntergeladen werden. 

2) RheiNet setzt geeignete, aktueller Technik entsprechen-
de Verfahren zur Sicherstellung einer transparenten Abrech-
nung und – soweit im Vertragsverhältnis mit dem Kunden  
relevant – zur Überwachung des Nutzungsumfangs ein.

3) RheiNet wird den Kunden mindestens einmal jährlich 
in geeigneter Weise hinsichtlich des für ihn jeweils besten  
Tarifs in Bezug auf ihre Dienste beraten. Sie berücksichtigt 
hierbei insbesondere den Umfang der vom Kunden aktuell 
vertraglich vereinbarten Dienste, insbesondere in Bezug auf 
das enthaltene Datenvolumen.

4) Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer.

5) Die Rechnungsstellung erfolgt grundsätzlich monatlich, 
für nutzungsunabhängige Entgelte jeweils für den Vormo-
nat, sofern im Vertrag nichts anderes vereinbart ist. Soweit 
monatliche Entgelte vereinbart wurden, sind sie beginnend 
mit dem Tag der betriebsfähigen Bereitstellung anteilig für 
den Rest des Monats zu zahlen. Ist das Entgelt für Teile eines  
Monats zu berechnen, so wird dieser für jeden Tag mit 1/30 
des monatlichen Preises berechnet.

6) RheiNet behält sich vor, Abschlagszahlungen vom Kun-
den zu verlangen. RheiNet behält sich ebenfalls vor, in unter-
schiedlichen Abrechnungszeiträumen zu fakturieren. Soweit 
nicht einzelvertraglich etwas anderes vereinbart ist, gilt der 
Kalendermonat als Abrechnungszeitraum. 

7) Die Entgelte werden 14 (vierzehn) Tage nach Rech-
nungsdatum fällig. Das Entgelt wird in der Regel per Last-
schriftverfahren bei Fälligkeit automatisch von dem angege-
benen Konto abgebucht. Weist das angegebene Konto keine 
Deckung auf, hat der Kunde die zusätzlichen Kosten zu tragen. 
Andere Zahlungsweisen sind in Schriftform zu vereinbaren.

8) Soweit der Kunde der RheiNet keine Einzugsermäch-
tigung erteilt hat, muss der Rechnungsbetrag 14 (vierzehn) 
Tage nach Rechnungsdatum auf einem in der Rechnung an-
gegebenen Konto der RheiNet gutgeschrieben sein. Zahlt der 
Kunde nach Ablauf von 14 (vierzehn) Tagen seit Rechnungs-
datum auf eine Mahnung der RheiNet nicht, so kommt er 
durch die Mahnung in Verzug. Unbeschadet der vorstehen-
den Regelung kommt der Kunde auch ohne Mahnung in Ver-
zug, wenn er nicht innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach Fäl-
ligkeit leistet. RheiNet wird den Kunden auf diese Folgen in 
der Rechnung hinweisen.

9) Der Kunde hat die zusätzlichen Kosten des Geldverkehrs 
zu zahlen, soweit sie von ihm verursacht worden sind. Durch 
Zahlungsverzug entstandene Mahnkosten werden pro Mahn-
schreiben pauschal mit 1,50 € berechnet. Dem Kunden bleibt 
es unbenommen, nachzuweisen, dass RheiNet kein oder ein 
geringerer Schaden entstanden ist. 

10) Bei Zahlungsverzug eines Kunden ist RheiNet berechtigt, 
von dem betreffenden Zeitpunkt an Verzugszinsen in Höhe 
von 9 Prozentpunkten pro Jahr über dem jeweiligen Basis-
zinssatz, ab Verzugseintritt zu berechnen. Die Geltendma-
chung weiterer Ansprüche bleibt RheiNet vorbehalten. 

RheiNet hat als Gläubigerin einer Entgeltforderung bei  
Verzug des Kunden außerdem einen Anspruch auf Zahlung 
einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Dies gilt auch, wenn 
es sich bei der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung 
oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die vorstehende Pau-
schale ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurech-
nen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung be-
gründet ist. 

11) Beanstandet der Kunde eine Abrechnung, so muss dies 
in Textform innerhalb einer Frist von acht Wochen nach  
Zugang der Rechnung gegenüber RheiNet erfolgen. Zur  
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Die Unter-
lassung rechtzeitiger Beanstandungen gilt als Genehmigung. 
RheiNet wird den Kunden in der Rechnung auf die Folgen 
einer unterlassenen rechtzeitigen Beanstandung besonders 
hinweisen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden nach Frist- 
ablauf bleiben unberührt, soweit RheiNet die Überprüfung 
der Beanstandung datenschutzrechtlich möglich ist.

Der Kunde kann innerhalb von acht Wochen nach Zugang 
der Rechnung verlangen, dass ihm ein Entgeltnachweis und 
das Ergebnis einer technischen Prüfung vorgelegt werden.  
Erfolgt diese Vorlage nicht binnen acht Wochen nach der 
Beanstandung, so wird die mit der Abrechnung geltend ge-
machte Forderung erst mit der verlangten Vorlage des Ent-
geltnachweises und des Ergebnisses der technischen Prüfung 
fällig. Wird die technische Prüfung später als zwei Monate 
nach der Beanstandung des Kunden abgeschlossen, so wird 
widerleglich vermutet, dass das von RheiNet in Rechnung 
gestellte Verbindungsaufkommen unrichtig ermittelt wurde. 
Eine technische Prüfung ist entbehrlich, sofern die Beanstan-
dung nachweislich nicht auf einen technischen Mangel zu-
rückzuführen ist.

Soweit aus technischen Gründen keine Verkehrsdaten ge-
speichert oder gespeicherte Verkehrsdaten auf Grund rechtli-
cher Verpflichtung gelöscht worden sind, trifft RheiNet keine 
Nachweispflicht für die erbrachten Verbindungsleistungen 
oder die Auskunftspflicht für die Einzelverbindungen.

12) Eventuelle Rückerstattungsansprüche des Kunden, z. B. 
aufgrund von Überzahlungen, Doppelzahlungen etc. werden 
dem Rechnungskonto des Kunden gutgeschrieben.

13) Gegen Ansprüche von RheiNet kann der Kunde nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen 
sowie mit Gegenforderungen aus demselben Vertragsver-
hältnis aufrechnen. Dem Kunden steht ein Zurückbehaltungs-
recht nur insoweit zu, als sein Gegenanspruch auf dem glei-
chen Vertragsverhältnis beruht.

14) Die unaufgeforderte Rückgabe der überlassenen Hard-
ware vor Ablauf des Vertrages entbindet den Kunden nicht 
von der Zahlung der vereinbarten monatlichen nutzungsun-
abhängigen Entgelte.

§ 8  Elektronische Rechnung / Papierrechnung

1) Die monatlichen Rechnungen werden dem Kunden von 
RheiNet im Regelfall in elektronischer Form im Kundenportal 
der RheiNet im Internet zur Verfügung gestellt. Auf ausdrück-
lichen Wunsch erhält ein Kunde die Rechnung auch in Papier-
form.

2) Voraussetzung für eine elektronische Rechnung ist die 
gleichzeitige Erteilung einer Einzugsermächtigung durch den 
Kunden gegenüber RheiNet.

§ 9  Sperre

1) RheiNet ist berechtigt, die Inanspruchnahme der ver-
traglichen Leistungen durch den Kunden ganz oder teilweise 
zu verweigern (Sperre), wenn der begründete Verdacht be-
steht, dass der Anschluss des Kunden missbräuchlich benutzt 
oder von Dritten manipuliert wird.

2) Wegen Zahlungsverzugs eines Kunden darf RheiNet 
eine Sperre durchführen, wenn der Kunde bei wiederhol-
ter Nichtzahlung und nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit 
Zahlungsverpflichtungen von mindestens 100,00 Euro in Ver-
zug ist. RheiNet wird die Sperre mindestens zwei Wochen zu-
vor schriftlich androhen und dabei auf die Möglichkeit des 
Kunden, Rechtsschutz vor den Gerichten zu suchen, hinwei-
sen. Bei der Berechnung der 100,00 Euro bleiben nicht titu-
lierte Forderungen, die der Kunde form-, fristgerecht und 
schlüssig begründet beanstandet hat, außer Betracht. Eben-
so bleiben nicht titulierte bestrittene Forderungen Dritter für 
Leistungen, die die RheiNet gegenüber dem Kunden mit ab-
gerechnet hat, außer Betracht; auch dann, wenn diese Forde-
rungen abgetreten worden sind. 

3) Die Sperre wird, soweit technisch möglich, auf die vom 
Zahlungsverzug oder Missbrauch betroffene Leistungen  
beschränkt. Sofern der Zahlungsverzug einen Dienst betrifft, 
der Teil eines Angebotspakets ist, wird RheiNet nur den be-
troffenen Bestandteil des Angebotspakets sperren. 

4) Der Kunde bleibt auch im Fall der Sperrung verpflich-
tet, die nutzungsunabhängigen Entgelte zu bezahlen. Für 
die Aufhebung der Sperre kann RheiNet ein Entgelt gemäß  
aktueller Preisliste verlangen. Dem Kunden bleibt es unbe-
nommen, nachzuweisen, dass der RheiNet kein oder ein  
geringerer Schaden entstanden ist. Der RheiNet bleibt es un-
benommen, nachzuweisen, dass ihr ein höherer Schaden ent-
standen ist.

5) Liegen die Voraussetzungen für eine Sperre nicht mehr 
vor, so wird RheiNet diese aufheben.

§ 10 Sicherheitsleistung

1) RheiNet kann bei begründeten Zweifeln an der Bo-
nität des Kunden die Annahme des Antrages des Kunden  
ablehnen oder von der Bereitstellung einer angemessenen  
Sicherheit in Form einer verzinslichen Kaution oder einer 
Bürgschaft eines in der EU ansässigen Kreditinstitutes  
abhängig machen. RheiNet ist berechtigt, ihre Leistungen 
auch nach Vertragsschluss von der Stellung und Aufrecht- 
erhaltung einer angemessenen Sicherheit in Form einer ver- 
zinslichen Kaution oder einer Bürgschaft eines in der EU  
ansässigen Kreditinstitutes abhängig machen, wenn der Kun-
de sich mit Forderungen der RheiNet aus dem Vertragsver-
hältnis in Höhe von mindestens 100,00 € in Verzug befindet 
oder wenn nach Abschluss des Vertrags erkennbar wird, dass 
ihr Anspruch auf die Gegenleistung durch mangelnde Leis-
tungsfähigkeit des anderen Teils in Höhe von mindestens 
100,00 € gefährdet wird.

2) Die Sicherheitsleistung ist in Höhe von drei durch-
schnittlichen Monatsrechnungsbeträgen bezogen auf alle 
Kunden der RheiNet mit vergleichbarem Produktportfolio 
bzw. in Höhe der addierten Forderungen der drei dem Kun-
den zuletzt in Rechnung gestellten Abrechnungszeiträume 
zu leisten. Die Sicherheitsleistung wird sieben (7) Tage nach 
Aufforderung fällig. Erfolgt die Sicherheitsleistung nicht frist-
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gerecht, obwohl die Voraussetzungen vorliegen, so ist Rhei-
Net berechtigt, einen bereits geschlossenen Vertrag ganz 
oder teilweise außerordentlich zu kündigen.

3) RheiNet wird die Sicherheitsleistung unverzüglich zu-
rückgeben, wenn die Voraussetzungen für deren Erhebung 
nicht mehr vorliegen.

§ 11 Pflichten und Obliegenheiten des Kunden

1) Der Kunde ist verpflichtet die RheiNet-Dienste bestim-
mungsgemäß und nach Maßgabe der geltenden Rechtsvor-
schriften, insbesondere des Telekommunikationsgesetzes 
(TKG) und den hierzu erlassenen Rechtsverordnungen, der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Telemedi-
engesetzes (TMG) zu nutzen. 

2) Der Kunde ist verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben 
zu seinen Daten zu machen. Er hat RheiNet unverzüglich jede 
Änderung seiner Firma und seines Geschäftssitzes mitzutei-
len.

3) Der Kunde hat hinsichtlich der Funktionsfähigkeit der 
von RheiNet vertraglich geschuldeten Leistungen eine aktive 
Prüfungspflicht. Er hat Mängel der von RheiNet geschuldeten 
Leistungen RheiNet unverzüglich anzuzeigen. Im Rahmen der 
Schadensminderungspflicht hat der Kunde unverzüglich alle 
Vorkehrungen zu treffen, die zum Schutz der Leitungswege 
und Netzabschlüsse geeignet, erforderlich und zumutbar sind. 
Erkennbare Schäden an den Anschlusseinrichtungen hat der 
Kunde unverzüglich der RheiNet anzuzeigen.

4) Der Kunde ist insbesondere verpflichtet:

 a)   die Zugriffsmöglichkeiten auf die Dienste nicht miss-
bräuchlich zu nutzen und rechtswidrige Handlungen 
zu unterlassen;

 b)  die Erfüllung gesetzlicher Vorschriften und behörd-
licher Auflagen sicherzustellen, soweit diese gegen-
wärtig oder künftig für die Inanspruchnahme einzel-
ner oder aller Dienste erforderlich sein sollten;

 c)  RheiNet erkennbare Mängel oder Schäden unver- 
züglich anzuzeigen (Störungsmeldung) und alle Maß- 
nahmen zu treffen, die eine Feststellung der Mängel 
oder Schäden und ihrer Ursachen ermöglichen oder 
die Beseitigung der Störung erleichtern und beschleu-
nigen;

 d)  nach Abgabe einer Störungsmeldung, RheiNet durch 
die Überprüfung ihrer Einrichtungen entstandenen 
Aufwendungen zu ersetzen, wenn und soweit sich 
nach der Prüfung herausstellt, dass eine Störung im 
Verantwortlichkeitsbereich des Kunden vorlag. 

 e)  nur Endgeräte an das Netz der RheiNet anzuschließen, 
die gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

5) Da die Telekommunikationsendeinrichtung nicht mehr 
zum Telekommunikationsnetz der RheiNet gehört, hat der 
Kunde selbst für eine fachgerechte Anschaltung Sorge zu tra-
gen. Zur sachgemäßen Inbetriebnahme ist er verpflichtet, die 
diesbezüglichen Hinweise des Herstellers einzuhalten.

§ 12 Nutzungen durch Dritte

1) Eine Nutzung der Dienste der RheiNet durch Dritte ist 
grundsätzlich nicht gestattet. Der Kunde darf die Dienste der 
RheiNet keinesfalls nutzen, um Telekommunikationsdiens-
te für die Öffentlichkeit zu erbringen; hierzu gehört auch der  
Betrieb eines sog. WLAN-Hotspots. 

2) Aus dem Verbot der Nutzung durch Dritte ergibt sich 
kein Minderungs-, Erstattungs- oder Schadenersatzanspruch 
für den Kunden. 

3) Soweit der Kunde nachweist, dass ihm die Inanspruch-
nahme von Leistungen der RheiNet nicht zugerechnet wer-
den kann, hat RheiNet keinen Anspruch auf Entgelt gegen 
den Kunden. 

§ 13 Verfügbarkeit der Dienste/Gewährleistung

1) RheiNet erbringt ihre Leistungen im Rahmen der beste-
henden technischen und betrieblichen Möglichkeiten nach 
dem anerkannten und üblichen Stand der Technik und unter 
Einhaltung aller anwendbaren Sicherheitsvorschriften für den 
ordnungsgemäßen Betrieb des Telekommunikationsnetzes.

2) Nach Zugang einer Störungsmeldung ist RheiNet 
zur Störungsbeseitigung im Rahmen der technischen und  
betrieblichen Möglichkeiten gemäß Leistungsbeschreibung 
verpflichtet; hierbei beachtet RheiNet eventuelle Vorgaben 
der Bundesnetzagentur. 

3) Der Kunde wird in zumutbarem Umfang RheiNet oder 
ihren Erfüllungsgehilfen bei der Fest-stellung der Störungs- 
ursachen sowie bei deren Beseitigung unterstützen und sie 
insbesondere sämtliche Reparatur-, Änderungs- und notwen-
dige Instandhaltungsarbeiten ausführen lassen.

4) Wenn RheiNet eine Störung nicht innerhalb eines Ka-
lendertages nach Eingang der Störungsmeldung beseitigen 
kann, ist sie verpflichtet, einen Kunden, sofern er Kleinun-
ternehmen ist, spätestens innerhalb des Folgetages darüber 
zu informieren, welche Maßnahmen sie eingeleitet hat und 
wann die Störung voraussichtlich behoben sein wird.

5) Wird eine Störung nicht innerhalb von zwei Kalenderta-
gen nach Eingang der Störungsmeldung beseitigt, kann ein 
Kunde, der Kleinunternehmen ist, ab dem Folgetag für jeden 
Tag des vollständigen Ausfalls des Dienstes eine Entschädi-
gung verlangen, es sei denn, das Kleinunternehmen hat die 
Störung oder ihr Fortdauern zu vertreten, oder die vollstän-
dige Unterbrechung des Dienstes beruht auf gesetzlich fest-
gelegten Maßnahmen nach dem Telekommunikationsgesetz, 
der Verordnung (EU) 2015/2120, sicherheitsbehördlichen  
Anordnungen oder höherer Gewalt. Die Höhe der Entschädi-
gung beträgt am dritten und vierten Tag 5 Euro oder 10 Pro-
zent und ab dem fünften Tag 10 Euro oder 20 Prozent der 
vertraglich vereinbarten Monatsentgelte bei Verträgen mit 
gleichbleibendem monatlichem Entgelt, je nachdem, welcher 
Betrag höher ist. Das Recht des Kleinunternehmens, einen 
über die Entschädigung nach diesem Absatz hinausgehen-
den Schadensersatz zu verlangen, bleibt unberührt. Eine Ent-
schädigung ist auf einen solchen Schadensersatz anzurech-
nen; ein solcher Schadensersatz ist auf eine Entschädigung 
anzurechnen.

6) Hat der Kunde die Störung zu vertreten oder liegt gar 
keine Störung vor, hat RheiNet das Recht, dem Kunden die 
ihr durch die Fehlersuche, Mängelbeseitigung bzw. Entstö-
rung entstandenen Kosten nach tatsächlichem Material- und 
Zeitaufwand entsprechend der jeweils gültigen Preisliste der 
RheiNet in Rechnung zu stellen.

7) Beim Erwerb von Hardware, die seitens RheiNet als  
Gebrauchtware veräußert wird, wird die Gewährleistungs-
frist auf ein (1) Jahr ab Kaufdatum beschränkt. Für Schadens- 
ersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit oder aufgrund von grob fahrlässig oder  
vorsätzlich verursachten Schäden gelten abweichend von 
vorstehendem die gesetzlichen Regelungen. In Bezug auf die 
von RheiNet entgeltlich zur Verfügung gestellte Soft- oder 
Hardware ist die verschuldensunabhängige Haftung gemäß 
§ 536a Abs. 1 BGB ausgeschlossen. Ansonsten gilt für Soft- 
und Hardware die gesetzliche Mängelhaftung.

8) RheiNet ist berechtigt einen Dienst zu unterbrechen oder 
in sonstiger Weise zeitweise ganz oder teilweise einzustellen, 
soweit dies aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, der  
Sicherheit des Netzbetriebes, zum Schutz vor Missbrauch der 
Dienste, der Aufrechterhaltung der Netzintegrität (insbeson-
dere der Vermeidung schwerwiegender Störungen des Netzes, 
der Software oder der gespeicherten Daten), der Interoper-
abilität der Dienste, des Datenschutzes oder zur Vornahme  
betriebsbedingter oder technisch notwendiger Arbeiten er-
forderlich ist.

9) Unterbrechungen zur Durchführung von Servicemaß-
nahmen nach Abs. 9 werden ohne Ankündigung durchge-
führt, sofern diese während nutzungsschwacher Zeiten in der 
Nacht vorgenommen werden und nach Einschätzung von 
RheiNet voraussichtlich nur zu einer kurzzeitigen Unterbre-
chung des Dienstes führen.

10) Informationen über das Beschwerdeverfahren bei Rhei-
Net einschließlich Angaben über die durchschnittliche Dauer 
solcher Verfahren stellt RheiNet dem Kunden in einem geson-
derten Dokument zur Verfügung. Diese Information können 
in den Geschäftsräumen der RheiNet am unter § 1 Abs. 1 an-
gegebenen Ort während der Geschäftszeiten abgeholt sowie  
unter www.stadtwerke-rheine.de heruntergeladen werden.

§ 14 Haftung und Haftungsbeschränkungen

1) Für von ihr schuldhaft verursachte Personenschäden 
haftet RheiNet unbeschränkt.

2) Für sonstige Schäden haftet RheiNet, wenn der Schaden 
von RheiNet, ihren gesetzlichen Vertretern, Mitarbeitern oder 
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 
worden ist. RheiNet haftet darüber hinaus bei leicht fahrläs-
siger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfül-
lung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags über-
haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf („Kardinalpflichten“) 
oder der Verletzung übernommener Garantiepflichten, in  
diesen Fällen allerdings begrenzt auf den vertragstypisch  
vorhersehbaren Schaden, höchstens jedoch mit einem  
Betrag von 12.500 €. 

3) Sofern es sich bei den Leistungen der RheiNet nicht 
um Telekommunikationsdienste im Sinne des Telekommu-
nikationsgesetzes (TKG) handelt, bestimmt sich die Haftung 
der RheiNet für Vermögensschäden nach den Regelungen 
des Abs. 2 entsprechend. In den Ergänzenden Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen wird jeweils gesondert ausgeführt, ob 
es sich bei den Leistungen der RheiNet um Telekommunikati-
onsdienste im Sinne des TKG handelt.

4) Im Rahmen der Erbringung von Telekommunikations-
diensten im Sinne des TKG gilt für die Haftung der RheiNet 
für Vermögensschäden ausschließlich folgendes:

Soweit eine Verpflichtung der RheiNet zum Ersatz eines Ver-
mögensschadens oder zur Zahlung einer Entschädigung  
gegenüber einem Endnutzer besteht, ist die Haftung auf 
12.500 Euro je Endnutzer begrenzt. Besteht die Schadens- 
ersatz- oder Entschädigungspflicht der RheiNet wegen des-
selben Ereignisses gegenüber mehreren Endnutzern, ist die 
Haftung auf insgesamt 30 Millionen Euro begrenzt. Über-
steigt die Schadensersatz- oder Entschädigungspflicht gegen-
über mehreren Anspruchsberechtigten auf Grund desselben  
Ereignisses die Höchstgrenze nach Satz 2, wird der Schadens-
ersatz oder die Entschädigung in dem Verhältnis gekürzt, in 
dem die Summe aller Schadensersatz- oder Entschädigungs-
ansprüche zur Höchstgrenze steht. Die Haftungsbegrenzung 
nach den Sätzen 1 bis 3 gilt nicht, wenn die Schadenser-
satz- oder Entschädigungspflicht durch ein vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verhalten der RheiNet herbeigeführt wurde,  
sowie für Ansprüche auf Ersatz des Schadens, der durch den 
Verzug der Zahlung von Schadensersatz oder einer Entschä-
digung entsteht.

Eine einzelvertragliche Vereinbarung über die Haftung der 
RheiNet, die diese gem. 

§ 70 TKG mit einem Unternehmer geschlossen hat, geht den 
vorstehenden Haftungsregelungen vor.

5) RheiNet haftet nicht für die über ihre Dienste übermittelten 
Informationen und zwar weder für deren Vollständigkeit, Rich-
tigkeit oder Aktualität, noch dafür, dass sie frei von Rechten 
Dritter sind oder der Sender rechtswidrig handelt, indem er 
die Informationen übermittelt.

6) Die Haftung für Datenverluste wird auf den typischen 
Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei regelmä-
ßiger und Gefahr entsprechender Ausfertigung von Siche-
rungskopien eingetreten wäre.

7) Diese Haftungsbeschränkungen gelten auch für die per-
sönliche Haftung der RheiNet-Mitarbeiter sowie Erfüllungs- 
und Verrichtungsgehilfen.

8) Im Übrigen ist die Haftung der RheiNet ausgeschlossen. 
Zwingende gesetzliche Regelungen, wie das Produkthaf-
tungsgesetz, bleiben von den vorstehenden Regelungen un-
berührt.

9) Der Kunde haftet RheiNet für sämtliche Schäden, die  
infolge einer unzulässigen Nutzung der Leistung entstehen. 
Der Kunde haftet außerdem für alle Folgen, die RheiNet 
oder Dritten durch die missbräuchliche oder rechtswidrige 
Verwendung der Dienste oder dadurch entstehen, dass der 
Kunde seinen sonstigen Pflichten nicht nachkommt, unbe-
schränkt.

§ 15 Umzug

1) Wechselt ein Kleinunternehmen während der Vertrags-
laufzeit seinen Sitz, erbringt RheiNet – sofern sie die verein-
barte Leistung am neuen Sitz des Kunden anbietet – die ver-
traglich geschuldete Leistung an dem neuen Sitz des Kun-
den ohne Änderung der vereinbarten Vertragslaufzeit und der 
sonstigen Vertragsinhalte. RheiNet ist in diesem Fall berech-
tigt, vom Kunden ein angemessenes Entgelt für den durch 
den Umzug entstandenen Aufwand zu verlangen, höchstens 
jedoch in Höhe des für die Schaltung eines Neuanschlusses 
vorgesehenen Entgelts. Wird die Leistung von RheiNet am 
neuen Sitz nicht angeboten, ist der Kunde unter gleichzeitiger 
Vorlage einer Ummelde Bescheinigung zur Kündigung des 
Vertrages unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem 
Monat mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit  
Wirkung zu einem späteren Zeitpunkt berechtigt. Eine even-
tuell einzelvertraglich vereinbarte kürzere Kündigungsfrist 
bleibt davon unberührt.

2) Erfolgt die Aktivierung des Telekommunikationsdiens-
tes am neuen Sitz nicht spätestens einen Arbeitstag nach 
dem mit dem Kleinunternehmen vereinbarten Tag, kann der  
Kunde von RheiNet für jeden weiteren Arbeitstag der Unter- 
brechung eine Entschädigung in Höhe von 10 Euro oder 20 
Prozent des vertraglich vereinbarten Monatsentgeltes bei 
Verträgen mit gleichbleibendem monatlichem Entgelt, je 
nachdem welcher Betrag höher ist, verlangen, es sei denn, 
der Kunde hat die Verzögerung zu vertreten. Wird ein ver-
einbarter Kundendienst- oder Installationstermin von RheiNet 
versäumt, kann der Kunde von RheiNet für jeden versäumten 
Termin eine Entschädigung in Höhe von 10 Euro oder 20 Pro-
zent des vertraglich vereinbarten Monatsentgeltes bei Verträ-
gen mit gleichbleibendem monatlichem Entgelt, je nachdem 
welcher Betrag höher ist, verlangen, es sei denn, der Kunde 
hat das Versäumnis des Termins zu vertreten. Das Recht des 
Kunden, einen über die Entschädigung nach diesem Absatz 
hinausgehenden Schadensersatz zu verlangen, bleibt unbe-
rührt. Eine Entschädigung ist auf einen solchen Schadenser-
satz anzurechnen; ein solcher Schadensersatz ist auf eine Ent-
schädigung anzurechnen.
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§ 16 Vertragslaufzeit

1) Verträge sind auf unbestimmte Zeit, ggf. mit einer ver-
traglich vereinbarten Mindestlaufzeit, geschlossen. Die Lauf-
zeit des Vertrages beginnt an dem vertraglich vereinbarten 
Datum. Ist eine solche Vereinbarung nicht getroffen, beginnt 
die Vertragslaufzeit mit Zugang der Auftragsbestätigung, spä-
testens mit dem Tag der ersten Bereitstellung der Leistung 
durch die RheiNet.

2) Bei Verträgen mit einer Mindestlaufzeit ist der Vertrag 
von beiden Vertragspartnern erstmals zum Ablauf der Min-
destlaufzeit mit einer mit einer Frist von drei Monaten zum 
Ablauf der Mindestlaufzeit kündbar. Diese Verträge verlän-
gern sich ohne Kündigung nach Ablauf der Mindestlaufzeit 
auf unbestimmte Zeit und können dann mit einer Frist von  
einem Monat gekündigt werden.

3) Bei Verträgen ohne Mindestlaufzeit ist der Vertrag mit 
einer Kündigungsfrist von vier (4) Wochen zum Monatsende 
kündbar.

4) Ein Kleinunternehmen hat die Möglichkeit, einen Vertrag 
mit einer Laufzeit von zwölf Monaten beginnend mit dem Ver-
tragsschluss abzuschließen, RheiNet wird dem Kunden ein 
entsprechendes Angebot vor Abschluss eines Vertrages mit 
längerer Laufzeit unterbreiten.

5) Beinhaltet der Vertrag mehrere Leistungen, die im  
Rahmen eines Kombiproduktes für einen monatlichen Grund-
preis vereinbart werden, so sind diese für die gesamte Dauer 
der Vertragslaufzeit einheitlich vereinbart; eine Kündigung 
einzelner Leistungen oder von Teilleistungen ist nicht mög-
lich. Bei Vertragsschluss über einzelne Leistungen oder Opti-
onen zu unterschiedlichen Zeitpunkten gelten die jeweils ver-
einbarten Laufzeiten jeweils für die einzelnen Leistungen oder 
Optionen. Endet der den einzelnen Leistungen zugrundelie-
gende Grundvertrag, so enden auch alle Verträge über zusätz-
lich vereinbarte Leistungen oder Optionen.

6) Alle Kündigungen bedürfen der Schriftform. Maßge-
bend für die Wahrung von Fristen ist der Eingang bei RheiNet.

7) Das Recht zur außerordentlichen, d.h. fristlosen Kün-
digung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein solcher 
Grund liegt insbesondere vor, wenn

  a)  der Kunde für zwei (2) aufeinander folgende Monate 
mit der Bezahlung eines nicht unerheblichen Betra-
ges der geschuldeten Entgelte oder in einem länger 
als zwei (2) Monate dauernden Zeitraum mit einem 
Betrag, der den durchschnittlich geschuldeten Entgel-
te für zwei (2) Monate entspricht (mindestens jedoch 
in Höhe von 100,00 €), in Verzug kommt und trotz Set-
zen einer angemessenen Nachfrist seiner Zahlungs-
verpflichtung nicht nachkommt,

  b)  der Kunde trotz Abmahnung in sonstiger Weise 
schwerwiegend gegen seine vertraglichen Pflichten,  
insbesondere nach § 11 dieser AGB, verstößt, wobei 
eine Abmahnung bei grob vertragswidrigem Verhal-
ten entbehrlich ist,

  c)  RheiNet ihre Leistung aufgrund behördlicher oder  
gerichtlicher Anordnung einstellen muss,

  d)  der Kunde die technischen Einrichtungen manipuliert 
und/oder betrügerische Handlungen vornimmt,

  e)  der Kunde Dienste missbräuchlich im Sinne der jewei-
ligen Ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen nutzt.

8) Bei einem Anbieterwechsel wird RheiNet die gesetzli-
chen Vorgaben einhalten. RheiNet wird in ihrem Verantwor-
tungsbereich sicherstellen, dass ihre Leistung gegenüber 
dem Kunden nicht unterbrochen wird, bevor die vertragli-
chen und technischen Voraussetzungen für einen Wechsel zu 
einem anderen Anbieter vorliegen, es sei denn, der Kunde 
 verlangt dies. RheiNet weist darauf hin, dass sie keinen  
Einfluss auf den anderen am Anbieterwechsel beteiligten An-
bieter hat und dass ein Anbieterwechsel gemäß gesetzlicher 
Vorgabe unter Leitung des aufnehmenden Anbieters erfolgt.

Wird der Dienst des Kunden bei einem Anbieterwechsel län-
ger als einen Arbeitstag unterbrochen, kann der Kunde von 
RheiNet, sofern RheiNet der abgebende Anbieter ist, für  
jeden weiteren Arbeitstag der Unterbrechung eine Entschä-
digung in Höhe von 10 Euro oder 20 Prozent des vertraglich  
vereinbarten Monatsentgeltes bei Verträgen mit gleichblei-
bendem monatlichem Entgelt, je nachdem welcher Betrag 
höher ist, verlangen, es sei denn, der Kunde hat die Verzöge-
rung zu vertreten. Wird ein vereinbarter Kundendienst- oder 
Installationstermin von RheiNet versäumt, kann der Kunde 
von RheiNet für jeden versäumten Termin eine Entschädi-
gung in Höhe von 10 Euro oder 20 Prozent des vertraglich ver-
einbarten Monatsentgeltes bei Verträgen mit gleichbleiben-
dem monatlichem Entgelt, je nachdem welcher Betrag höher 
ist, verlangen, es sei denn, der Kunde hat das Versäumnis des 
Termins zu vertreten. 

Das Recht des Kunden, einen über die Entschädigungen nach 
diesem Absatz 8 hinausgehenden Schadensersatz zu ver-
langen, bleibt unberührt. Eine Entschädigung ist auf einen  
solchen Schadensersatz anzurechnen; ein solcher Schadens-
ersatz ist auf eine Entschädigung anzurechnen.

§ 17 Geheimhaltung, Datenschutz

1) RheiNet wird personenbezogene Daten nach Maßga-
be der einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen – 
insbesondere des Telekommunikation-Telemedien-Daten-
schutz-Gesetzes (TTDSG), der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), des Telemediengesetzes (TMG) und des Medien-
staatsvertrages (MStV) – und unter Wahrung des Fernmelde-
geheimnisses verarbeiten. 

2) Die von den Dienstzugangsgeräten übermittelten Daten 
werden zu Abrechnungszwecken gespeichert.

§ 18 Sonstige Bestimmungen

1) Gerichtsstand ist Rheine. Für alle Kunden, die keinen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, ist Rheine  
ausschließlicher Gerichtsstand. 

2) Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland  
Anwendung. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden 
keine Anwendung.

3) RheiNet kann Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag 
auf Dritte übertragen, in diesem Fall bleibt dem Kunden das 
Recht vorbehalten, den Vertrag zu kündigen Der Kunde kann 
Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur nach vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der RheiNet übertragen.

4) Abweichungen von diesen AGB und den jeweils Ergän-
zenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur wirk-
sam, wenn RheiNet sie schriftlich bestätigt. Nebenabreden 
oder Zusicherungen, die über den Inhalt des jeweiligen  
Vertrages einschließlich dieser AGB und den jeweils Ergän-
zenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinausgehen, 
sind schriftlich zu vereinbaren.

5) Kommt es zwischen dem Kunden und RheiNet darüber 
zum Streit, ob RheiNet ihm gegenüber einer Verpflichtung 
aus den in § 68 TKG genannten Fällen erfüllt hat, kann der 
Kunde bei der Schlichtungsstelle Telekommunikation der 
Bundesnetzagentur durch einen Antrag in Textform oder  
online ein Schlichtungsverfahren einleiten. Weitere Informati-
onen finden sich im Internet unter der Domain www.bundes-
netzagentur.de. An anderen freiwilligen Streitbeilegungsver-
fahren nimmt RheiNet nicht teil.

6) Im Falle von erheblichen, kontinuierlichen oder regelmä-
ßig wiederkehrenden Abweichungen bei der Geschwindigkeit 
oder bei anderen Dienstequalitätsparametern zwischen der 
tatsächlichen Leistung eines Internetzugangsdienstes und der 
von RheiNet angegebenen Leistung oder anhaltenden oder 
häufig auftretenden erheblichen Abweichungen zwischen 
der tatsächlichen und der im Vertrag angegebenen Leistung  
eines anderen Telekommunikationsdienstes, hat der Kunde 
die gesetzlichen Mängelrechte und außerdem die Möglich-
keit, Rechtsschutz vor den ordentlichen Gerichten zu suchen.
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Ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen  
über die Hausverkabelung (Hausverkabelung-AGB)

§ 1  Geltungsbereich der Bestimmungen

1) Die nachfolgenden Bestimmungen der RheiNet regeln 
die Installation, den Betrieb und die Instandhaltung eines 
Hausanschlusses sowie der Hausverkabelung, die beide 
technische Voraussetzungen für die Nutzung der Dienste 
der RheiNet sind, sofern diese über das FTTx-Glasfasernetz  
erbracht werden. Sie gelten zusätzlich und ergänzend zu den 
AGB der RheiNet, sowie zu weiteren Ergänzenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, soweit auf diesen nachfolgenden  
Bezug genommen wird.

2) Diese Hausverkabelung-AGB gelten für Häuser, sofern 
der Grundstückseigentümer Kunde der RheiNet ist. Für  
sonstige Häuser oder eine Mehrzahl von Grundstücken 
und/oder Häusern sind entsprechende Einzelverträge mit  
RheiNet abzuschließen.

3) Bei den Leistungen der RheiNet nach diesen Ergän-
zenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen handelt es sich 
nicht um Telekommunikationsdienste i.S.d. TKG.

§ 2  Hausanschluss

1) Der Hausanschluss verbindet das Glasfasernetz der 
RheiNet mittels eines im Haus des Kunden befindlichen Über-
gabepunktes mit der Glasfaser-Hausverkabelung. Der Haus-
anschluss besteht aus dem Übergabepunkt (ÜP). RheiNet  
installiert für einen von ihr bestimmten Versorgungsbereich 
(z. B. ein Geschäftshaus) jeweils einen ÜP als Abschluss  
ihres Glasfasernetzes auf dem Grundstück, auf dem der  
Kunde die Leistung nutzen will. 

2) RheiNet überlässt den ÜP dem Kunden nicht zur alleini-
gen Nutzung, sondern zur gemeinschaftlichen Nutzung mit 
anderen Kunden. Der Kunde ist verpflichtet, anderen Kunden 
im Versorgungsbereich des Übergabepunktes die Möglich-
keit zu geben, ebenfalls als Kunde von RheiNet den ÜP ent-
sprechend zu nutzen. 

3) Art und Lage des Hausanschlusses sowie dessen Än-
derung werden in Abstimmung mit dem Kunden und unter 
Wahrung seiner berechtigten Interessen entweder von der 
RheiNet oder durch deren Beauftragte bestimmt. 

4) Der ÜP gehört zu den Betriebsanlagen der RheiNet oder 
eines Dritten und steht in deren Eigentum; Kunden erlangen 
kein Eigentum am ÜP. Der ÜP ist lediglich Scheinbestandteil 
des jeweiligen Grundstücks gemäß § 95 BGB. 

5) ÜP werden ausschließlich durch RheiNet oder deren Be-
auftragte hergestellt, unterhalten, erneuert, abgetrennt und 
beseitigt. RheiNet ist berechtigt, den Betrieb des ÜP vorüber-
gehend einzustellen, soweit dies zur Vornahme betriebsnot-
wendiger Arbeiten (z. B. Wartungs-, Installations- oder Um-
bauarbeiten), zur Behebung/Vermeidung von Störungen oder 
aus Gründen öffentlicher Sicherheit erforderlich ist.

6) ÜP müssen zugänglich und vor Beschädigungen ge-
schützt sein. Der Kunde hat die baulichen Voraussetzungen 
für die sichere Errichtung des ÜP zu schaffen. Er darf keine 
Einwirkungen auf den ÜP vornehmen oder vornehmen las-
sen.

7) Jede Beschädigung des Hausanschlusses, ist RheiNet 
unverzüglich mitzuteilen. 

8) Sind zur Versorgung zusätzliche Einrichtungen erforder-
lich, so stellt der Kunde für die Dauer der Versorgung unent-
geltlich den Platz und den Strombedarf hierfür zur Verfügung.

9) Der Kunde 

  a)  darf keine Instandhaltungs- oder Änderungsarbeiten 
auf seinem Grundstück am vorgelagerten Glasfasernetz 
von RheiNet bis zum ÜP selbst oder von Dritten aus-
führen lassen. Hierzu gehört auch die Anschaltung der 
Hausverkabelung an den Übergabepunkt; 

  b) hat RheiNet gegebenenfalls Gelegenheit zu geben, 
durch technische Maßnahmen in der Hausverkabelung 
ihr Recht zu verwirklichen, den Anschluss eines anderen 
Kunden zu sperren bzw. die Sperre aufzuheben.

§ 3  Hausverkabelung

1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung,  
Änderung und Unterhaltung der Hausverkabelung (im Fol-
genden auch als „Kundenanlage“ bezeichnet) ab dem ÜP bis 
zur Anschlussdose ist der Kunde verantwortlich. Hat er die 
Kundenanlage einem Dritten vermietet oder zur Benutzung 
überlassen, so ist er weiterhin vollständig neben dem Drit-
ten verantwortlich. Der Kunde kann die Errichtung, Erweite-
rung und Änderung gemäß den nachstehenden Absätzen (2) 
bis (4) selbst vornehmen oder durch einen Dritten vorneh-
men lassen. Er kann hiermit auch die RheiNet beauftragen, 
die diese Leistungen ggf. im Rahmen eines gesonderten Ver-
trages durchführt. 

2) Um die störungsfreie Funktion zu gewährleisten,  
müssen Endgeräte den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

3) Anlagen und Empfangsgeräte sind so zu betreiben, dass 
Störungen anderer Kunden und störende Rückwirkungen, auf 
Einrichtungen der RheiNet oder Dritter, ausgeschlossen sind. 
Werden diesbezügliche Mängel in der Kundenanlage trotz 
wiederholter Aufforderungen durch RheiNet vom Kunden 
nicht beseitigt, so ist RheiNet berechtigt ohne Einhaltung von 
Fristen ihre Leistungen einzustellen und den Vertrag zu kün-
digen.

4) Die Kundenanlage muss technisch die Schutzanfor-
derungen gemäß dem Gesetz über elektromagnetische  
Verträglichkeit von Betriebsmitteln (EMVG) erfüllen bzw. die 
Vorschriften über die technischen Spezifikationen für Emp-
fangs- und Verteilanlagen für Rundfunksignale (EVA) einhal-
ten.

§ 4  Zutrittsrecht

Der Kunde hat dem Beauftragten von RheiNet den Zutritt zu 
seinem ÜP in seinen Räumlichkeiten bzw. auf seinem Grund-
stück zu seinen Räumen jederzeit während der üblichen Ge-
schäftszeiten nach angemessener Anmeldung zu gestatten, 
soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen, 
zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach den 
AGB und diesen Ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen, insbesondere zur Ermittlung tariflicher Bemessungs-
grundlagen oder der RheiNet zustehenden Benutzungsent-
gelte erforderlich ist.

§ 5  Leistung durch Dritte

Leistungen nach diesen Hausverkabelung-AGB können auch 
von einem mit RheiNet gem. §§ 15 ff AktG verbundenem  
Unternehmen erbracht und durch dieses gegenüber dem 
Kunden abgerechnet werden.
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Ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für den Internetzugang (Internet-AGB)

§ 1  Geltungsbereich

1) Die RheiNet erbringt alle von ihr angebotenen Inter-
netzugangsleistungen zu den nachstehenden „Ergänzenden  
Allgemeine Geschäftsbedingungen“, die zusätzlich und er-
gänzend zu den AGB gelten, sowie zu weiteren Ergänzenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, so-eit auf diese nachfol-
gend Bezug genommen wird.

2) Bei den Leistungen der RheiNet nach diesen Ergän-
zenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen handelt es sich  
um Telekommunikationsdienste i.S.d. TKG.

§ 2  Leistungsumfang

1) RheiNet stellt dem Kunden im Rahmen ihrer beste-
henden technischen und betrieblichen Möglichkeiten den  
Zugang zum Internet über einen Zugangsknoten (point of pre-
sence) in Form einer funktionstüchtigen Schnittstelle (Gate-
way) zum Internet zur Verfügung, um dem Kunden die Über-
mittlung von Daten (IP-Pakete) zu ermöglichen;

2) Die dem Kunden zugänglichen Informationen im Inter-
net werden von RheiNet nicht überprüft. Alle Informationen, 
die der Kunde im Internet abruft, sind, soweit nicht im Ein-
zelfall anderweitig gekennzeichnet, fremde Informationen im 
Sinne von §§ 8 ff TMG.

3) Bei den produktabhängigen Angaben zur Übertragungs-
geschwindigkeit im Down- und Upload (Empfangen und Sen-
den) handelt es sich um Maximalwerte. Die Übertragungsge-
schwindigkeit wird von RheiNet im Rahmen ihrer technischen 
und betrieblichen Möglichkeiten zur Verfügung gestellt.

Die Geschwindigkeit oder andere Dienste Parameter wäh-
rend der Nutzung hängen von der Netzauslastung des In-
ternet-Backbones, der Übertragungsgeschwindigkeit der  
angewählten Server und der vom Kunden verwendeten Hard- 
und Software (PC, Betriebssystem) ab und können abhängig 
hiervon variieren. Dies kann Auswirkungen auf die Nutzung 
von Anwendungen und Diensten im Internet haben. So kann 
sich die Dauer des Abrufes (Download) und/oder der Bereit-
stellung von Daten (Upload) sowie die Dauer des Abrufs um-
fangreicher E-Mails, insbesondere solcher mit Dateianhän-
gen, verlängern und die Darstellung von Filmen und der Ab-
lauf webbasierter Software beeinträchtigt werden. 

Vorstehendes gilt auch für den Fall einer erheblichen  
Abweichung von der jeweiligen beworbenen Download-  
und Upload-Geschwindigkeit.

§ 3  Zugangsberechtigung

1) Der Zugang zum Zugangsknoten und damit zum Internet 
und die sonstige Nutzung der von RheiNet angebotenen Leis-
tungen wird dem Kunden über die von RheiNet zugelassenen, 
registrierten und bei Vertragsabschluss an den Kunden ggf. 
überlassenen Hardwarekomponenten (Modem, Switch, Netz-
werkkarte) sowie durch persönliche Passwörter und ggf. Teil-
nehmer- und Mitbenutzer-Nummern gewährt.

2) Persönliche Passwörter sind vertraulich zu behandeln. 
Der Kunde ist verpflichtet, sein Passwort in angemessenen 
Zeiträumen zu ändern und alle Maßnahmen zu ergreifen, um 
jeglichen Missbrauch des Passwortes, auch durch Angehö-
rige oder andere Dritte, zu verhindern. Der Kunde ist insbe-
sondere bereits dann zu einer unverzüglichen Änderung des 
Passwortes verpflichtet, wenn die Vermutung besteht, ein 
Nichtberechtigter könnte Kenntnis vom Passwort erlangt  
haben.

3) Die Anbindung von WLAN-Geräten (Wireless-LAN- 
Geräte) an den Internetzugang von RheiNet zur schnurlosen 
Anbindung von PCs, Laptops etc. ist nur zulässig, wenn der 
Kunde durch die Verwendung eines entsprechendes Ver-
schlüsselungssystems wie z.B. WPA sicherstellt, dass dieser 
WLAN-Zugang nur von durch ihn selbst autorisierten Nutzern 
verwendet wird und eine missbräuchliche Nutzung durch zu-
mutbare Maßnahmen ausgeschlossen ist. RheiNet weist aus-
drücklich auf die Gefahr einer Inanspruchnahme als Störer 
durch geschädigte Dritte hin. 

4) RheiNet ist im Rahmen eines Vertrages über Internetzu-
gangsdienste nicht verpflichtet, dem Kunden IP-Adressräume 
zu überlassen.

§ 4  Verantwortung des Kunden

1) Der Kunde haftet für alle Informationen, die er über den 
im Rahmen des Vertrages und der Ergänzenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Internetzugang (Internet-AGB) zur 
Verfügung gestellten Zugang verfügbar macht, wie für eige-
ne Informationen gemäß § 7 Telemediengesetz (TMG). 

2) Der Betrieb eines Servers (z.B. für Filesharing) oder grö-
ßere Netzwerke sind nicht gestattet. Ein solcher Betrieb setzt 
eine gesonderte Vereinbarung voraus.

3) Der Kunde verpflichtet sich, die Anschaltung zum  
RheiNet-Übergabe Port über eine geson-derte Firewall bzw. 
Router (Layer3) zu realisieren.

4) Der Kunde verpflichtet sich, den Zugang zu Internet-
dienstleistungen sowie das Internet selbst nicht missbräuch-
lich zu nutzen, insbesondere 

  a) keine Eingriffe in das Netz der RheiNet oder in andere 
Netze vorzunehmen;

  b) keine Kettenbriefe, SPAM, unerwünschte Werbemails, 
Computerviren, Trojaner oder Worms oder Vergleich- 
bare (Malware) zu erstellen und/ oder weiterzuleiten;

  c) keine Angebote abzurufen, zu speichern, online zu-
gänglich zu machen, zu übermitteln, zu verbreiten, auf 
solche Informationen hinzuweisen oder Verbindungen 
zu solchen Seiten bereitzustellen (Hyperlinks), die

   •  Urheberrechte oder sonstige Schutzrechte Dritter 
verletzen oder

  •   sonstige rechtswidrige, insbesondere strafbare Inhal-
te enthalten.

5) Der Kunde wird alle angemessenen Sorgfaltsmaßnah-
men treffen, um zu verhindern, dass Kinder und Jugendliche 
über die Internetdienstleistungen Kenntnis von Inhalten nach 
§§ 4,5 JMStV erlangen. 

6) Der Kunde hat die einschlägigen Vorschriften zum  
Datenschutz und des Schutzes der Privatsphäre Dritter zu  
beachten. Dabei hat er es insbesondere zu unterlassen, sich 
Zugang zu fremden Computersystemen zu verschaffen, oder 
Handlungen vorzunehmen, die zur Vorbereitung dienen, sich 
Zugang zu einem fremden Computersystem zu verschaffen 
(z.B. Portscans).

7) Der Kunde hat es zu unterlassen, sich mit Hilfe der 
im Rahmen des Leistungsangebotes verfügbaren Dienste  
Daten oder Informationen zu verschaffen, die nicht für ihn  
bestimmt sind. Darunter fällt auch der Missbrauch des  
Dienstes zum Kopieren, Abhören oder Abfangen von E-Mail-
nachrichten oder sonstigen Informationen, die nicht für den 
Kunden bestimmt sind.

8) Der Kunde hat es zu unterlassen, über die im Rahmen 
des Leistungsangebotes verfügbaren Dienste, Sicherheits-
vorkehrungen fremder Rechner oder Rechnersysteme, Netz-
werke oder Zugangsaccounts zu umgehen („Hacken“) oder 
die Leistungsfähigkeit eines Rechners, Rechnersystems oder 
Netzwerkes über die üblicherweise gewährten Leistungen hi-
naus, zu beeinträchtigen („Denial of Service“-Angriff);

9) Der Kunde hat RheiNet auf erste Anforderung hin im  
Außenverhältnis von einer Haftung freizustellen. Einen ver-
bleibenden von ihm schuldhaft verursachten Schaden auch in 
Form von Gerichts- und Rechtsanwaltskosten hat der Kunde 
RheiNet zu ersetzen.

10) Der Kunde ist verpflichtet, alle Personen, denen er eine 
Nutzung der Leistungen von RheiNet ermöglicht, in geeigne-
ter Weise auf die Einhaltung dieser Ergänzenden Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen hinzuweisen. 

11) Verstößt der Kunde in schwerwiegender Weise gegen 
die in diesen Ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen ausdrücklich aufgeführten Pflichten, ist RheiNet berech-
tigt, das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung zu kündi-
gen.

§ 5  Gewährleistung von RheiNet

1) RheiNet hat keinen Einfluss auf die Übertragung der Da-
ten im Internet. Insoweit ergibt sich auch keine Verantwort-
lichkeit für die Übertragungsleistungen (Geschwindigkeit, 
Fehlerfreiheit und Verfügbarkeit).

2) RheiNet leistet keine Gewähr für die im Internet verfüg-
baren Dienste von Informations- oder Inhalteanbietern, die 
übertragenen Informationen, ihre technische Fehlerfreiheit 
und Freiheit von Schadsoftware (Viren), Freiheit von Rechten 
Dritter oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

§ 6  Sperre / Kündigung

Bei einem Verstoß des Kunden gegen § 4 Abs. 2, 4 dieser  
Internet-AGB ist RheiNet zur Sperrung ihrer Leistungen be-
rechtigt, bis der Kunde Abhilfe geschaffen und den rechtmä-
ßigen Zustand wiederhergestellt hat.

§ 7 Datensicherheit und -integrität

RheiNet weist daraufhin, dass die Übertragung von Daten 
über und der Abruf von Informationen aus dem Internet Ge-
fahren für die Datensicherheit und Datenintegrität bergen. 
RheiNet hat hierauf keinen Einfluss. Es liegt im Verantwor-
tungsbereich des Kunden, seine Daten gegen diese Gefahren 
zu schützen. Durch geeignete Hard- und Softwarelösungen, 

wie z.B. Firewall und Virenscanner, lassen sich die Gefahren 
deutlich reduzieren. Derartige Produkte sind bei RheiNet so-
wie im einschlägigen Fachhandel erhältlich.

Rheine, 1. Dezember 2021


